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Vorsitzender:  Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie herzlich zur 4. Sitzung unserer 

Enquetekommission.  

 

 

 

Punkt 1:  

 

Allgemeines/Einführung  

 

 

Ich darf Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung mitteilen, dass Herr Schmitt unter uns ist. 

Das ist deswegen bemerkenswert,  weil er heute außerdem seinen Geburtstag feiert. 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

 (Beifall ð Abg. Dr. h. c. Jörg -Uwe Hahn: Er hat gesagt, er lädt uns nachher alle ein!)  

 

ð Ich würde das vom Verlauf der Sitzung abhängig machen.  

 

Links von mir sitzt Herr Dr. Stomp s. Er unterstützt mich bei meiner Arbeit als Vorsitzender 

der Enquetekommission. Wenden Sie sich bei allen Fragen bitte vertrauensvoll an ihn, 

aber nicht mehr an mich.  

 

Zur heutigen Tagesordnung. Wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir heute den Ve r-

lauf der vergangenen Sitzung reflektieren. Ich schlage vor, dass wir das dann machen, 

wenn das Protokoll vorliegt. Ich glaube, das wäre klüger. Das Protokoll wird Ende August 

vorliegen. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir das so machen. Das gilt im Übrig en 

auch für diese Sitzung.  

 

Wir haben es leider nicht anders einrichten können, als heute auch die Sitzung der O b-

leute durchzuführen, sodass das, was wir in der Obleutebesprechung diskutieren wollen, 

erst dann bearbeitet und behandelt werden kann. Wir wol len uns unmittelbar nach 

dem Ende dieser Sitzung im Raum 502 A treffen. Dies nur zur Erinnerung.  

 

Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung?  

 

 

Frau Schenk:  Wir haben uns heute Morgen bereits um 8:15 Uhr mit einigen zivilgesel l-

schaftlichen Organisationen getroffen. Trotz S -Bahn -Chaos und anderem ist das gelu n-

gen. Wir haben die  Bitte, dass die Sitzung am 12. September erst um 10:00 Uhr beginnt, 

damit wir im Vorfeld der Sitzung ein bisschen Zeit haben. Heute war das etwas knapp. 

Heute haben wir uns um 8:15 U hr getroffen, und das war etwas zu wenig Zeit zum Disk u-

tieren.  

 

Wir haben uns grundsätzlich mit dem Nichtergebnis der vergangenen Sitzung ause i-

nandergesetzt. Unsere Erwartungen an diesem Prozess werden wir Ihnen bis zur Sitzung 

am 12. September vorlegen. W ir denken, es ist wichtig, wenn wir uns hier einsetzen ð 

und das wollen wir alle; man hat eine große Motivation gespürt ð, dass wir ein sinnvolles 

und gemeinsam getragenes Ergebnis erreichen. Insofern gibt es für die Sitzung am 12. 

September einiges an Dis kussionsbedarf.  

 

 

Vorsitzender:  Gibt es Bedenken dagegen, dass wir uns um 10:00 Uhr treffen? ð Das ist 

nicht der Fall. Dann können wir das so machen.  
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Gibt es weitere Wortmeldungen? ð Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 2 

der Tagesordnung.  

 

 

 

Punkt 2:  

 

Themenbereich Grundrechte (Art. 17 - 26)  

 

 

Vorsitzender:  Ich darf Ihnen noch sagen ð auch hierzu gab es im Vorfeld entspreche n-

de Initiativen ð, dass die Themen Ehrenamt und Tierschutz im Rahmen der Sitzungen zu 

den Staatszielen diskutiert werde n sollen. Diese Sitzung ist nach heutigem Zeitplan für 

Januar 2017 vorgesehen. Können wir so verfahren?  

 

Zu 

 

 Art. 17 

 

gibt es eine Initiative der CDU -Fraktion.  

 

 

Abg. Christian Heinz:  Wir haben zum gesamten Abschnitt angemerkt, dass wir uns 

grundsätzlich vorstellen können, eine Angleichung an die Vorschriften des Grundgese t-

zes vorzunehmen. Die Kollegen von der SPD haben das noch etwas differenzierter und 

gründlicher ausgearbeitet. Im Grundsatz gehen unsere Überlegungen aber in die gle i-

che Richtung.  

 

Wenn man sich dem nähern will, sollte man in dem gesamten Abschnitt eine Harmon i-

sierung mit den Vorschriften des Grundgesetzes erzielen. Andere Fraktionen und Tei l-

nehmer haben ebenfalls diese Überlegung angestellt. Das sollte aus unserer Sicht aber 

ganz am Ende  dieses Stoffsammlungsprozesses entschieden werden, nachdem wir uns 

ein Gesamtbild gemacht haben und nachdem wir die Frage geklärt haben, wie der 

Prozess zur Änderung einzelner Bestimmungen im Einzelnen ablaufen soll. Dann sollten 

wir diese Frage wieder au fgreifen. Wenn es zu einer umfassenden Änderung in diesem 

Bereich kommt, dann plädieren wir für eine Angleichung an die Vorschriften des 

Grundgesetzes.  

 

 

Vorsitzender:  Gibt es dazu Wortmeldungen oder Stellungnahmen? ð Dann nehmen wir 

das so auf.  

 

Gibt es z u Art.  17 noch weitere Wortmeldungen? ð Ich sehe keine weiteren Wortme l-

dungen.  

 

Wird zu 

 

 Art. 18 

 

das Wort gewünscht? ð Das ist nicht der Fall.  

 

Gibt es zu  
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 Art. 19 

 

Wortmeldungen?  

 

 

Abg. Dr. h. c. Jörg -Uwe Hahn:  Wir wissen, dass Art.  19 Absatz  1 und Abs . 2 der Hessi-

schen Verfassung gegen Art.  104 des Grundgesetzes verstößt. Wir wollen deshalb, dass 

dort eine Bereinigung stattfindet. Das hat etwas mit dem Richtervorbehalt usw. zu tun.  

 

Unser Formulierungsvorschlag hierzu lautet: Bei dringlichem Verdacht e iner strafbaren 

Handlung kann der Richter Hausdurchsuchungen, Eingriffe in informationstechnische 

Systeme ð Sie merken, das ist das Thema, das wir bereits beim letzten Mal behandelt 

haben ð und in das Postgeheimnis anordnen. Die Hausdurchsuchung kann auch nac h-

träglich genehmigt werden, wenn die Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln g e-

zwungen hat.  

 

 

Abg. Karin Müller (Kassel):  Auch wir schlagen die Anpassung des Art.  19 an Art.  104 des 

Grundgesetzes vor.  

 

 

Herr Sagebiel:  Ich konnte beim letzten Mal le ider nicht dabei sein, weil ich eine Sitzung 

hatte. Deswegen bin ich nicht ganz darüber informiert, was beim letzten Mal bespr o-

chen worden ist.  

 

Ich meine, man könnte die Richtervorbehalte und die Möglichkeit, bei Gefahr in Verzug 

durch andere gesetzlich a ngeordnete Stellen Eingriffe zuzulassen und dann die richte r-

liche Entscheidung nachzuholen, bei den jeweils betroffenen Grundrechten, also be i-

spielsweise bei Art.  8, bei Art.  12 oder bei Art.  5 unmittelbar regeln. Deswegen könnte 

man Art.  19 entschlacken u nd die Eingriffsvorbehalte dadurch besser harmonisieren, 

dass man das in den einzelnen Artikeln regelt.  

 

 

Abg. Norbert Schmitt:  Wir haben uns ähnliche Gedanken darüber gemacht, wie man 

mit Regelungen des Grundgesetzes umgeht, die aber nicht mit der Hessisc hen Verfa s-

sung übereinstimmen, bzw. wie man mit Regelungen der Hessischen Verfassung u m-

geht, die nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen.  

 

Bei Art. 19 haben wir zwei Probleme. Auf der einen Seite steht der Richtervorbehalt. Auf 

der anderen Seite stehen di e Fristen.  

 

Weil es meines Erachtens verhältnismäßig unstreitig zwischen den Fraktionen im Hess i-

schen Landtag ist, schlage ich vor, dass wir sämtliche Regelungen der Hessischen Ve r-

fassung behandeln, die nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen. Wenn es möglich 

ist, sollte die schlankeste Fassung gewählt werden. Das wird aber nicht immer möglich 

sein. Insofern wird es erforderlich sein, dass wir uns koordinieren, dass wir uns auf g e-

meinsame Vorschläge einigen, dass eine Vorschrift mit dem Grundgesetz über ein-

stimmt, andererseits aber der Aufbau der Hessischen Verfassung gewährleistet ist.  

 

 

Herr Sagebiel:  Meine Überlegung war folgende: Wenn ich beispielsweise in Art.  5 festle-

ge, die Freiheit der Person dürfe nur aufgrund eines Gesetzes oder aufgrund einer r ich-

terlichen Anordnung beschränkt werden, dann verweise ich doch letztendlich autom a-
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tisch auf die Fristen, die beispielsweise in der Strafprozessordnung geregelt sind, sofern 

das entsprechende Gesetz zur Anwendung kommt. Dann habe ich das Fristenproblem 

ab er noch nicht gelöst. Ich glaube nicht, dass man an dieser Stelle Fristen regeln muss. 

Das ist meine Überlegung hierzu.  

 

 

Vorsitzender:  Gut. Wir haben das heute einmal andiskutiert und nehmen das zu Prot o-

koll. 

 

 

Herr Schwammborn:  Herr Schmitt, wollen Sie d ie gesamte Hessische Verfassung mit dem 

Grundgesetz synchronisieren? In diesem Fall hätte ich Bedenken unter dem Gesicht s-

punkt des Föderalismus.  

 

 

Abg. Norbert Schmitt:  Um das klarzustellen: Wir haben Vorschriften in der Hessischen 

Verfassung, insbesondere  im Grundrechtsteil, auf den wir nachher noch zu sprechen 

kommen, beispielsweise mit Blick auf den Richtervorbehalt und Fristen, bei denen Reg e-

lungen des Grundgesetzes weiter sind. Sofern es Regelungen in der Hessischen Verfa s-

sung gibt, die offenkundig hin ter den Regelungen des Grundgesetzes zurückbleiben, 

bin ich der Meinung, dass wir das regeln müssen.  

 

Alles andere ð möglicherweise auch das, was Sie ansprechen ð, die Wirtschaftsverfa s-

sung usw. ð ð Meine bzw. unsere Position ist nicht, dass wir die Hessis che Verfassung a b-

schaffen können und wir nur noch den Staatsorganisationsteil bestimmen. Wir sollten 

uns immer sehr genau anschauen, wo die Veränderung stattfindet. Wenn es aber o f-

fenkundig Widersprüche zum Grundgesetz gibt, wenn das Grundgesetz weitergeht , 

dann müssen wir meines Erachtens Anpassungen vornehmen.  

 

Ich möchte noch etwas zu  

 

 Art. 19 a  

 

sagen. Wir hatten ja in Hessen eine spezifische Situation im Rahmen der Entführung des 

kleinen Jungen von Metzler. Dieser Fall hat in Hessen zu einer Debatte darüber geführt, 

ob die Androhung von Folter möglich ist. Man könnte das auch in Art.  19 verankern . Ich 

meine aber, dass es in Art.  19 a passender ist.  

 

Das Folterverbot sollte ausdrücklich aufgenommen werden. Eine Formulierung könnte 

sein: Niemand darf der Folter oder grausamer unmenschlicher oder erniedrigender B e-

handlung oder Strafe unterworfen wer den. Eine solche Behandlung oder Strafe darf 

auch nicht angedroht werden. Niemand darf ohne seine freiwillige Zustimmung mediz i-

nischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.  

 

Das ist bisher nicht ausdrücklich geregelt. Aufgrund der spezifisc hen Diskussionen in He s-

sen müsste man über die Frage der Aufnahme einer solchen Formulierung reden. Dass 

das nach heutiger Rechtslage nicht zulässig ist, ist jedoch klar. Nach der Diskussion in 

Hessen, in der durchaus unterschiedliche Meinungen zum Ausdruc k gekommen sind, 

glauben wir, dass es sinnvoll wäre, das so zu regeln.  
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Herr Sagebiel:  Da mir die Lösung 19  a nicht gut gefällt, möchte ich den Vorschlag u n-

terbreiten, dass in einem Absatz  3 zu Art. 20 zu regeln. Das würde mir besser gefallen. 

Ich würde d as da systematisch gut aufgehoben sehen.  

 

 

Vorsitzender:  Das wird als Vorschlag aufgenommen. ð Gibt es zu Art.  19 noch Wortme l-

dungen? ð Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu  

 

 Art. 20. 

 

 

Abg. Norbert Schmitt:  Wir haben versucht, die Frage des rechtlichen Gehörs zu beha n-

deln, weil auch an dieser Stelle aus unserer Sicht eine Anpassung notwendig ist. Auch 

hierzu gibt es Rechtsprechungen. Die ausdrückliche Einräumung eines Anspruchs halten 

wir aus systematischen Gründen für erforderlich.  

 

 

Vorsitzender:  Gibt es hierzu Wortmeldungen? ð Nein. ð Gibt es hierzu bereits einen Fo r-

mulierungsvorschlag?  

 

 

Abg. Norbert Schmitt:  Nein.  

 

 

Vorsitzender:  Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. ð Gibt es noch Wortmeldungen 

zu Art.  20? ð Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zu  

 

 Art. 21. 

 

Dabei geht es nicht nur um die Freiheitsstrafe, sondern auch um die Todesstrafe.  

 

 

Herr Sagebiel:  In Abs. 2 heißt es:  

 

 Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.  

 

Ich den ke, diese Formulierung ist überholt. Es müsste heißen: Die Strafe richtet sich nach 

der Schwere der Schuld bzw. nach der Schuld.  

 

Es gibt Taten, die zwar schwer sein mögen, die aber keine Strafe nach sich ziehen, weil 

der Täter nicht schuldfähig ist. Insofern brauchen wir eine Regelung nach der Schuld, 

wie es in §  46 Strafgesetzbuch geregelt ist.  

 

 

Abg. Heike Hofmann:  Dieser Artikel muss in der Tat generalüberholt werden. Die Stre i-

chung der Todesstrafe ist sicher Konsens. Darüber hinaus möchten wir das  Resozialisie-

rungsgebot im Sinne des Strafvollzugsgesetzes mit aufnehmen.  

 

 

Abg. Dr. h. c. Jörg -Uwe Hahn:  Wir sind uns ja alle einig, dass die Todesstrafe aus der Ve r-

fassung gestrichen werden muss. Ich will einmal etwas provokativ bzw. alternativ vo r-

schlag en, dass wir die Todesstrafe nicht nur streichen, sondern dass wir in die Verfassung 

hineinschreiben: Die Todesstrafe ist abgeschafft.  
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Jeder von uns, der Kinder hat, ist irgendwann einmal genervt worden mit der Frage, 

warum in der Hessischen Verfassung no ch die Todesstrafe steht. Ich bin deswegen auf 

jeden Fall genervt worden, und ich weiß das von vielen anderen auch. Ich schlage also 

vor, dass wir sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, sondern festschreiben, dass 

sie gestrichen worden ist.  

 

 

Vorsitzender:  Wird zu diesem Komplex weiter das Wort wünscht? ð Wir haben uns ja für 

das Verfahren entschieden, diese Vorschläge alle aufzunehmen. Schweigen gilt nicht 

als Zustimmung. Das ist klar. Vielmehr wird Schweigen interpretiert als ein verstärktes 

Nac hdenken. Trotzdem nehmen wir solche Vorschläge natürlich in jedem Fall auf.  

 

 

Herr Dr. Pax: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem zuzustimmen. Im Grundgesetz ist 

ausdrücklich formuliert, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Damit wird ja deutlich, dass 

wir nicht nur etwas gestrichten haben und es nicht erwähnen, sondern dass wir uns 

ausdrücklich gegen diese Form der Bestrafung aussprechen.  

 

Ich habe in meinem Schreiben erwähnt, dass aus unserer christlichen Sicht ein Mensch 

auch dann nicht getötet werden darf, wenn er schwerste Taten begangen hat oder 

schwerste Schuld auf sich geladen hat. Daher kann ich der Idee von Herrn Hahn etwas 

abgewinnen, dass wir das auch ausdrücklich so aufschreiben.  

 

 

Vorsitzender:  Dann können wir zu  

 

 Art. 22 

 

übergehen. Vorschl äge dazu sind uns im Vorfeld nicht zugegangen. Trotzdem frage ich, 

ob es noch Wortmeldungen gibt.  

 

 

Herr Sagebiel:  Ich habe mich nur gefragt, was in Abs . 2 die Formulierung ăNiemand darf 

f¿r seine Handlungen oder Unterlassung leiden éò  heiÇen soll. Dieses Leiden scheint mir 

in gewisser Weise irgendwie veraltet. Ich hätte es gestrichen. Meines Erachtens ist die 

Formulierung ausreichend, dass niemand für seine Handlungen oder Unterlassungen 

strafrechtlich verantwortlich gemacht werden darf. Ich weiß nicht, was dieses Leiden 

heute noch für einen Sinn machen soll.  

 

 

Vorsitzender:  Dann kommen wir zu  

 

 Art. 23. 

 

 

Abg. Norbert Schmitt:  An dieser Stelle möchten wir auf die letzte Enquete verweisen. Die 

SPD hatte hierzu auch einen Vorschlag gemacht. Die GRÜNEN hatten aus unserer Sicht 

aber einen noch besseren Vorschlag gemacht, auf den wir möglicherweise zurüc k-

kommen sollten.  

 

Ausgangspun kt ist die Frage des Richtervorbehalts. Jeder weiß das natürlich aus der 

Praxis. Gerade heute ist wieder berichtet worden von einer Geisterfahrerin. Es ist klar, 
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dass die Polizei in einer solchen Situation handeln muss. Danach muss ein Richter mö g-

lichst sc hnell entscheiden, ob eine Unterbringung in einer entsprechenden Institution 

rechtmäßig ist.  

 

Die GRÜNEN hatten damals einen Vorschlag gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das vorl e-

sen soll für das Protokoll. Man kann darauf bestehen. Das ist begrifflich aus un serer Sicht 

eine Person, bei der aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seel i-

schen Behinderung die Gefahr besteht, dass sie sich selbst oder einen Dritten tötet oder 

erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt. Diese kann durch richterlic he Entsche i-

dung in ein Krankenhaus oder in eine vergleichbare Einrichtung eingewiesen werden. 

Bei Gefahr in Verzug kann die Einweisung durch die zuständige Polizei - und Ordnung s-

behörde erfolgen. In diesem Fall ist die richterliche Entscheidung unverzüglich  nachz u-

holen.  

 

Das Nähere müsste man sicherlich im Gesetz regeln. Das ist aus unserer Sicht ein Vo r-

schlag, der dazu führt, dass in solchen Fällen korrekt vorgegangen wird. Das wäre eine 

Regelung, die praxistauglich ist.  

 

 

Frau Prof. Dr. Gurlit:  Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was Herr Schmitt vorgetragen 

hat. Wir möchten an diesem Vorschlag festhalten. Wir möchten also den erforderlichen 

Richtervorbehalt ergänzen um eine weitere Formulierung, die ein Einschreiten bei G e-

fahr in Verzug zulässt.  

 

Im Übrige n könnte man diese Norm sprachlich nachbessern und anstatt von Anstalten 

von Krankenhäusern sprechen, um so eine sprachliche Modernisierung zu erreichen.  

 

 

Abg. Dr. h. c. Jörg -Uwe Hahn:  Wir haben vorhin ja schon einmal darüber diskutiert, ob 

bei der Verfas sungsreform in Hessen vom Grundgesetz abgeschrieben werden sollte. 

Dies ist jedoch ein klassischer Fall für eine Landeskompetenz, sodass wir also selbst Reg e-

lungen finden müssen, können, dürfen. Ich will nur einmal darauf hinweisen, weil es hier 

nicht um d ie Frage geht, was das Grundgesetz vorschreibt, sondern es geht um die 

Struktur des Richtervorbehalts.  

 

Wir wollen uns bitte noch einmal darüber unterhalten ð Sie haben das vorhin auch a n-

gesprochen ð, ob wir die Eilkompetenz der Polizei ð ich nenne das jet zt einmal so ð in die 

Verfassung aufnehmen sollen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich glaube, das grun d-

sätzliche System der vorherigen Entscheidung durch einen Richter sollte nicht so konte r-

kariert werden, dass wir in die Verfassung hineinschreiben, dass  es aber auch anders 

sein kann. Darüber muss man sicherlich noch einmal nachdenken. Das scheint mir aber 

auch ein zentraler Punkt zu sein.  

 

Ich nehme gerne auf, dass das Wort ăAnstaltò ein Wort aus dem letzten Jahrhundert ist. 

Das Wort ăKrankenhausò passt aber auch nicht immer. Insofern müssen wir uns noch 

einmal genau überlegen, welche Formulierung wir wählen.  

 

Es muss aber auf jeden Fall eine Änderung vorgenommen werden bei der Eilfallkomp e-

tenz der Polizei. Ich möchte sie eigentlich nicht in die Verfassun g aufnehmen.  

 

 

Herr Sagebiel:  Grundsätzlich sehe ich das auch so. Man muss die Eilfallkompetenz der 

Polizei nicht in die Verfassung hineinschreiben.  




